
    Bekanntmachung 

 

Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum Gewässerausbau durch Kiesabbau auf den Fl.-Nrn.: 170, 172, 173, 173/2, 

174/1, 175, 176,177, 209, 235 (TF), 239 (TF), 242 (TF), 243, 244, 247, 250, 251, 
252, 253, 254, 301/2 (TF), 303 (TF), 304 (TF) jeweils der Gemarkung Klardorf  
 

Die Kieswerk Klardorf GmbH & Co. Produktions KG hat beim Landratsamt 

Schwandorf die Feststellung ihres Planes zum Ausbau oberirdischer Gewässer 

durch Kiesabbau und die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

beantragt. Für das Vorhaben besteht UVP-Pflicht (§ 6 UVPG). Für den geplanten 

Gewässerausbau ist gemäß Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 UVPG eine allgemeine UVP-

Vorprüfung durchzuführen. Laut Planung ist eine Rodung von mehr als ca. 10,5 ha 

Wald vorgesehen. Die Ziffer 17.2.1 der Anlage 1 UVPG sieht für die Rodung von 

10 ha oder mehr Wald zwingend die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung vor. 

Die geplanten Abbauflächen liegen ca. 4,5 km südlich der Kreisstadt Schwandorf, 

unmittelbar östlich der Staatsstraße St 2397 (ehemalige B15), zwischen 

Schwandorf und Klardorf (Firmenbezeichnung dieses geplanten Kiesabbaus: 

„Südlich des Südsees“). Das gesamte Abbaugebiet umfass, einschließlich der 

erforderlichen Sicherheitsabstände, eine Fläche von ca. 20.8 ha. Die Netto-

Abbaufläche, abzüglich der erforderlichen Sicherheitsabstände, hat eine Größe von 

ca. 17,66 ha. Die Abbausohle wird auf eine Teufe von 6,60 m unter Flur beantragt. 

Nach den jetzigen Absatzzahlen wird eine Abbauzeit von ca. 6. Jahren 

angenommen. Nach Ende der Rekultivierung werden große Teile der Abbauflächen 

oberirdische Gewässer sein. Zu den hydrogeologischen Auswirkungen des 

geplanten Kiesabbaus ist den Antragsunterlagen ein Gutachten des 

Sachverständigen Büros für Grundwasser Anders & Raum beigefügt, dass sich 

insbesondere mit den Auswirkungen des Abbaus auf die Brunnen der Städtischen 

Wasser und Fernwärmeversorgung Schwandorf sowie auf die Siedlungsbereiche 

Zielheim und Klardorf auseinandersetzt. Eine ausführliche Beschreibung des 

Vorhabens erfolgt im UVP-Bericht (Antragsunterlagen: Anlage 9, unter 1. -5) 

 

Der Plan liegt bei der Stadt Schwandorf, Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf, im 

Sachgebiet Tiefbau, in der Zeit vom 27. Oktober 2021 bis 26. November 2021 nach 

vorheriger Terminvereinbarung zur Einsichtnahme aus. 



 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis ein Monat 

nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen schriftlich oder zur 

Niederschrift Einwendungen bei der Stadt Schwandorf oder beim Landratsamt 

Schwandorf gegen den Plan erheben. Vereinigungen, die auf Grund einer 

Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach 

der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) einzulegen, können innerhalb der 

vorgenannten Einwendungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan bei der Stadt 

Schwandorf oder beim Landratsamt Schwandorf abgeben. 

Einwendungen und Äußerungen können auch elektronisch mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse 

poststelle@landkreis-schwandorf.de-mail.de vorgebracht werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Einwendungsfrist alle 

Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 

Titeln beruhen. 

Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften 

befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen diesen 

Planfeststellungsbeschluss einzulegen, von der Auslegung des Plans. Die 

anerkannten Umweltschutzvereinigungen sind eingeladen, sich an dem Verfahren 

zu beteiligen und werden gebeten innerhalb der Einwendungsfrist jedenfalls 

mitzuteilen, ob sie beabsichtigen, eine Stellungnahme abzugeben und bis zu 

welchem Zeitpunkt ggf. mit dem Eingang ihrer Stellungnahme gerechnet werden 

kann. Bleibt eine Äußerung aus, geht das Landratsamt Schwandorf davon aus, 

dass sich die anerkannten Umweltschutzvereinigungen nicht äußern möchten. 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig gegen 

den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen 

von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG sowie die Stellungnahmen 

der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den 

Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 

abgegeben haben, zu erörtern. 

Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 

Stellungnahmen abgegeben haben, können von dem Erörterungstermin durch 

mailto:poststelle@landkreis-schwandorf.de-mail.de


öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 

Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Außerdem kann in 

diesem Fall die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in 

dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

Für dieses Vorhaben besteht die UVP-Pflicht.  

Deshalb wird darauf hingewiesen, dass 

 die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 

Vorhabens zuständige Behörde das Landratsamt Schwandorf, 

Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf ist, 

 über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss oder 

ablehnenden Bescheid entschieden werden wird, 

 die ausgelegten Planunterlagen (Genehmigungsplanung vom 12.02.2021 (1 

Ordner, Antrag mit Erläuterungsbericht mit den Anlagen 0 - 9) die nach § 

19 Abs. 2 UVPG notwendigen Unterlagen und Informationen und den UVP-

Bericht (Anlage 9, Stand 12.02.2021) enthalten, 

 die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 

Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 

1 UVPG ist. 

Diese Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet 

für die Dauer der Auslegung zugänglich gemacht unter  

https://file.landkreis-schwandorf.de/d/057e8975844b48d3b4c8/ 

sowie auf der Website des UVP-Portals Bayern unter https://www.uvp-

verbund.de/by (§ 20 Abs. 2 UVPG). 

Maßgeblich ist der Inhalt der bei der Stadt Schwandorf zur Einsicht ausgelegten 

Unterlagen.  
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